
KABINEN-REGELN

Der Aufenthalt ist zeitlich auf das absolut 
notwendige Maß zu reduzieren. 

Der Zutritt zu den Kabinen ohne Test-, Impf- 
oder Genesen-Nachweis (3G) i. S. d. CoronaVO 
ist verboten.

Medizinische Masken sind in den Kabinen 
permanent zu tragen.

Die Kabinen dürfen nicht zum geselligen 
Aufenthalt genutzt werden.

ES SIND JEDERZEIT MINDESTENS 1,5 METER ABSTAND ZU HALTEN!

Icons: Freepik

3G Verstöße können gem. § 73 IfSG mit Bußgel-
dern bis zu 25.000 EUR geahndet und we-
gen Hausfriedensbruch gem. § 123 StGB zur 
Anzeige gebracht werden.

Abstände sind nach Möglichkeit einzuhalten.


